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Sachverhalt und Antrage 

Auf die unter Inanspruchnahine einer Prioritàt vom 
28. März 1980 am 25. März 1981 eingereichte europàische 
Patentanmeldung Nr. 81 102 241.7 ist das europäische 
Patent Nr. 0 037 069 erteilt worden. Der Hinweis auf die 
Erteilung ist am 25. Januar 1984 bekanntgeinachtworden. 

Gegen die Erteilung haben die Firmen 	 -- 

El: AEG Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (DE) 

Eli: Philips Patentverwaltung GinbH, Hamburg (DE) 

zulàssige Einsprücheeingelegt und beantragt, das Patent 
mangels einer seinemGegenstand zugrundeliegenden 
erfinderischen Tàtigkeit- zu widerrufen. Zur Stützung ihres 
Vorbringens haben die Einsprechenden auf die folgenden 
druckschriftlichen Vorveräffentlichungen hingewiesen: 

Dl: Nordic Mobile Telephone, "System Description", NMT 
DOC. 1.1980, Februar 1980, Abschnitt 2.4 

D2: Nordic Mobile Telephone, "Preliminary Technical 
Specification for Mobile Telephone Exchanges", NMT 

- DOC. 2.1976, ANNEX IV, Abschnitte 1.3.1, 3.5, 3.6, 

- 6.3 und 9.4.3.3 

D6: DE-A-2 659 615 

Am 2. Oktober 1989 erging eine Zwischenentscheidung un 
Sinne von Artikel 106 (3) EPU, mit der die Einspruchs-
abteilung festste].lte, daB unter Berücksichtigung der vom 
Paténtinhaber im Einspruchsverfahren vorgenoininenen 
Anderungen das Patent und die Erfindung, die es zum 
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens 
genügen. Die dieser Entscheidung zugrunde liegenden 
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Unterlagen ergeben sich aus der Mitteilung gemä8 

Regel 58 (4) EPTJ vom 15. Dezember 1988. 

Gegen diese Zwischenentscheidung richtet sich die am 

11. November 1989 unter Zahiung der betreffenden Gebühr 

eingegangene Beschwerde der Einsprechenden I, mit der 

diese die Aufhebung der Entscheidung in ihrem vollen 

Umfang und den Widerruf des Patents begehrt. Hilfsweise 

wird eine mündliche Verhandlung beantragt. In ihrer am 

16. Dezember 1989 eingangenen Beschwerdebegründung hat die 

Beschwerdeführerin die Auffassung vertreten, der 

Gegenstand des Patents liege nahe. Auf Dokument D6 wurde 

hingewiesen, sowie implizit auf Dokumente Dl und D2. 

Mit einem am 19. Januar 1990 eingegangenen Schriftsatz hat 

- sich die Einsprechende II der Meinung der Beschwerde-

führerin. (Einsprechende 1) angeschlossen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat mit 

Schriftsatz vom 8. Mai 1990 dem erneuten Vorbringen der 

Einsprechenden widersprochen und beantragt, das Patent 

aufrechtzuerhalten, d. h. die Beschwerde zurückzuweisen. 

Eine mündliche Verhandlung fand an 25. Oktober 1990 statt. 

Die Antràge der Parteien - Widerrufung des Patentes 

- (Beschwerdeführerin) bzv Zurückweisung der Beschwerde 

(Beschwerdegegnerin) - wurde unverãndert aufrecht-

erhalten. 

Der im Einspruchsverfahren veränderte Patentanspruch 1 

lautet wie folgt: 

"Mobiles Funknetz auf Landesebene, bestehend aus einer 

Anzahl Funkkonzentratoren (FUK01 bis FUK07, FUK01' bis 

FUK07 1 ) in einer gegenseitigen rãuinlichen Anordnung nach 

Art eines Ze].lularsystems mit sich überlappenden Funk-

bereichen, die mit Uberleiteinrichtungen (ULE1, ULE1 1 ) zum 
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óffentlichen Fernsprechnetz in Verbindung stehen, bei dent 
zum Auffinden mobiler Funkteilnehiner für einen automa- 
tischen Verbindungsaufbau den Uberleiteinrichtungen 
Heimatdateien (HD1, HD1 1 ) zugeordnet sind, in denen die 
Verkehrsdaten der ihnen jeweils zugeordneten inlàndischen 
mobilen Funkteilnehiner, wie Betriebszustand und augen-

blickliche Funkbereichszugehörigkeit, fortlaufend 
registriert sind, wobei den Heiniatdateien jeweils eine 
Fremddatei (FD1, FD1 1 ) zugeordnet ist und die Funk-
konzentratoren jeweils eine Aktivdatei (AKD1 bis AKD7, 
AKD1' bis AKD7') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dai3 = 
zum Auffinden mobiler ausländi-scher Funkteilnehiner 
zusätzlich Auslànderdateien (AD1) soichen Uberleitein- 
richtungen (ULE1) zugeordnet sind, an die zentrale 
Grenzbereiche zum Nachbarland darstellende Funkbereiche 
(1) mit ihren Funkkonzentratoren (FUK01) angeschlossen 
sind, und in diesen Ausländerdateien die jeweils - 	- 
ausländischen Funkteilnehmer des angrenzenden Landes mit 
ihrer Funkrufnuxnnier und ihrem momentanen Aufenthaitsort - 
erfa8t sind, und daB zur einwandfreien Erfassung aller ira 
Funknetz operierender mobiler Funkteilnehmer die Funkruf -
nummer jedes mobilen Teilnehmers in an sich bekannter 

- Weise mit einer Landeskennung versehen ist. "  

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Rege]. 64 EPtJ und ist somit zulãssig. 

Die wãhrend des Einspruchsverfahrens vorgenommenen 
Anderungen des Patentbegehrens schrãnken den Gegenstand 
des Anspruchs 1 gegenüber dem erteilten Anspruch 1 dadurch 
em, daB die Merkinale des ursprünglich erteilten 
Anspruchs 2 ira kennzeichnenden Teil aufgenornmen wurden. 

. . .1. . . 
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Diese Anderungen sind daher zulassig mm Sinne von 
Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

Allerdings wurde wáhrertd der mündlichen Verhandlung die 
Frage der Stützung des Anspruchs durch die Beschreibung 
(Art. 84 EPU) diskutiert. GemáB dent letzten Merkxnal des 
Anspruchs 1 wird die Funkrufnuinmer jedes mobilen 
Teilnehmers "in an sich bekannter Weise mit einer 
Landeskennung" versehen. Eine entsprechende Anordnung zur 
Ausfuhrung dieses Merkmals wird jedoch in der Beschreibung 
nicht erwãhnt. 

Diesbezugliche Bedenken sind jedoch nicht begrürtdet. 
Obwohl nicht in der Beschreibung explizit erwãhnt, ist die 
Ausführung dieses Merkmals eher als eine Selbstverstãnd- 
lichkeit zu verstehen, wie aus Dl -und D2 hervorgeht. 
Dieses Merkmal wird "in an sich bekannter Weise" 
durchgeführt, so daB der Fachmann bei Ausführung der 
Angaben der Beschreibung ohne weiteres dieses Merkittal 
hinzufügen würde; eine unvollstándige Of fenbarung, i.S.v. 
Artikel 83 EPU, wurde auch njcht von der Beschwerde-
führerin behaüptét. 

3. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu. Es ist of fen- 
sichtlich, daB der Gegenstand als Gänzes aus keiner 
einzelnen der Entgegenhaltungen bekannt ist; dies wurde 
von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten und 
bedarf daher keiner näheren Begründung. 

Es 1st auch unstrittig, daB die Merkmale des ersten Teils 
des Anspruchs 1 aus D6 bekannt sind. D6 wurde bereits 
sowohl jut Prüfungsverfahren als auch mm 
Einspruchsverfahren berücksichtigt. 

Aus D6 ist ein mobiles Funknetz-auf Landesebene bekannt. 
Dieses Funknetz besteht aus einer Anzahl Funkkonzen- 
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tratoren, die nach Art eines Zellularsystems mit sich 
überlappenden Funkbereichen gestaltet sind, und durch die 
durch Uberleiteinrichtungen zurn óffentlichen Fernsprech-
netz in Verbindung stehen. Zurn Auffinden mobiler Funkteil-
nehmer für einen automatischen Verbindungsaufbau sind den 
Uberleiteinrichtungen Heimatdateien zugeordnet, in denen 
die Verkehrsdaten der ihnen jeweils zugeordneten 
iniàndischen mobilen Funkteilnehmer, z. B. Betriebszustand 
und augenblickliche Funkbereichszugehórigkeit, fortlaufend 
registriert sind. Den Heiinatdateien ist jeweils eine - 
Fremddatei zugeordnet, urn Funkteilnehmer, die aul3erhalb 
ihres7 Heiniatfunkbereichs aktiv sind, zu erfassen. Fremde 
als auch beheixnatete aktive Funkteilnehmer werden in einer 
Aktivdatei registriert. 

Dieses bekannte Funknetz weist den Nachteil auf, daI3 
ausländische Teilnehiner nicht systeniatisch erfaBt werden. 
Da diese Teilnehmer keine Heimatdatei haben, können sie 
nur auffindig geinacht werden, wenn zufàllig die richtige 
Uberleiteinr,ichtung gewãhlt wird. Das Patent befait sich 
mit diesem Problem und dem liegtdie Aufgabe zugrunde, em 
Funknetz anzugeben, das einen automatischen Verbindungs-
aufbau zu einem inobilen àusländischen Funkteilnéhmer ünter 

- 

	

	seiner eigenen Funkrufnummer auf einfache, sichere und 
wenig störungsanfãllige Weise errnöglicht. Der ausländische 

- Funkteilnehmer kann sich an einer beliebigen Stelle - 
innerhalb des GroSraumes des -  inlãndischen Funknetzes - 
aufhalten. 

Dieses Problem jst D6 nicht zu entnehmen. Ferner würde der 
Fachrnann, der sich mit diesem Problem beschäftigt, aus D6 

- 	keine Anregungen zu einer Lôsung eñtnehinen. 

Das Problem, sowie eine Lôsung, ist jedoch aus Dl und D2 
bekannt, das sog. "NMT" (Nordic Mobile Telephone) System. 
GeinäB diesein System werden die verschiedenen skandi-
navischen Lander in einem einheitlichen System vernetzt, 
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wobei die Heimatdateien auch über nationale Grenzen hinweg 
erreicht werden. Zwischen Inlãnder und Auslãndern wird in 
diesem System nicht unterschieden; alle Teilnehmer haben 
eine Heimatdatei und werden über diese Heimatdatei in der 
aus D6 bekannten Weise ermittelt. Eine gesonderte 
Ausläriderdatei innerhalb des Netzes wird weder in Dl noch 
in D2 erwähnt. 

Wàhrend der mündlichen Verhandlung wurde kiar, daB das 
NMT-System eine für die skandinavischen Lander geeignete 
Lösung darstelit, da diese Lander ein relativ kleines 
Problem mit auslandischen Funkteilnehxnern haben dürften;-
diese Lander haben nach auBen nur mit Ru6land eine lángere 
Grenze, wobei aus diesem Bereich nicht viele Funkteil-
nehmer zu erwarten sind, sowie eine relativ kurze dänisch-
deutsche Grenze. Das Problem der nicht-skandiriavischen 
Funkteilnekuner wird somit in diesein System weder erwàhnt 
noch gelöst. Eine Ausländerdatei im Grenzbereich zum 
(nicht-skandinavischen) Nachbarland wird nicht 
vorgeschlagen. 

Soniit würde der Fachmann, der sich in einem Funknetz gemäl3 
D6 mit dem Problem der auslãndischen Teilnehiner befaBt, - 
die beanspruchte Lãsung nicht aus Dl. oder D2 entnehmen. 

6. 	Zwar wurde von der Beschwerdeführerin argumentiert, daB 
historisch gesehen ein zentraler Speicher für al].e 
Teilnehiner vorgesehen wurde, dieser zentrale Speicher 
jedoch wegen verschiedener Probleme, insbesondere Ausfall 
des ganzen Netzes bei Ausfall des zentralen Speichers, 
nicht mehr verwendet wird, und der Fachmann, der sich mit 
dem Problem der ausländischen Teilnehmer befaSt, auf einen 
soichen Speicher lediglich für Auslánder zurückgreifen 
würde. Da die meisten Auslãnder im Grenzbereich aktiv sind 
ware es somit naheliegend, diesen Speicher im Grenzbereich 

- 

	

	 vorzusehen. Dieses Argument wird jédoch von keinem 
Dokument unterstützt; die einzige Lãsung, die aus dem 
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Stand der Technik hervorgeht, ist die aus Dl und D2 

bekannte voile Vernetzung zwischen den Lândern. Die 

• 

	

	Behauptung, der Fachnann würde eirie Ausiänderdatei im 

Grenzbereich vorsehen, ist soniit ungestützt. 

• 	Die Dokuinente Dl, D2 und D6 sind daher nicht geeignet, die 

erfinderische Tãtigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in 

Frage zu stelien. 

7. 	Da niithin die Einrichtung nach Anspruch 1 ais neuund 

- erfinderisch anzusehen ist, bestehen keine Bedenken gegen 

eine Aufrechterhaltung desAnspruchs. 	- 	- 

- Die abhàngigen AnsprUche 2 und 3 betreffen zweckmà3ige 

Ausführungsformefl des Funknetzes nach Anspruch 1. Es 

bestehen daher auch gegen diese Ansprüche keine 

-- Einwendungen. 

Entscheidungsformel • 	- 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Gescháftsstellenbeanite: 
	Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 	- - 	P.K.J. van den Berg 
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